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Friedlicher Sommerabend endet vor dem Richter
Alkoholisiert zetteln zwei jungeMänner eine Schlägerei in der Bahnhofunterführung vonWil an.

Zusammen sein, Spass haben
und etwas trinken. So stellten
sich A. und B., zwei jungeMän-
ner aus der Region, einen Som-
merabend imJahr 2019vor.Der
Abendentwickelte sichwunsch-
gemäss – bis die beiden kurz
nachMitternacht, begleitet von
drei Kollegen, durch die Wiler
Bahnhofunterführung liefen.
Dort kam es nach einem Streit
zu einer Schlägerei mit einer
weiteren Person. Dieser Vorfall
wurde vor dem Kreisgericht in
Wil verhandelt.

Sie seien sich uneinig gewe-
sen und laut geworden, erklär-
ten A. und B. vor den Kreisrich-
tern. Was sich dann zugetragen
hat, war auf AufnahmenderVi-
deoüberwachung zu sehen. Ein
älterer Mann kommt auf die
Gruppe zu und spricht mit ih-
nen. Kurz darauf gesellte sich
einweitererMann,C., zurGrup-
peundmischt sich ein.DerDis-
put gehtweiter, der ältereMann
wendet sich ab und geht davon.

Dann eskaliert der Streit. C.
schlägt B. unvermittelt mit der
Faust insGesicht.DiesemFaust-
schlag folgen weitere. A., der
eineSchnapsflasche inderHand
hält, schlägt sie C. von hinten
über den Schädel. B. führt wei-
tereSchlägegegendenKopfvon
C. aus, einige trafen das Opfer,
andere gingen in die Luft.
Schliesslich gelingt es den drei
Kollegen und dem älteren
Mann,der zurückgekehrt ist, die
Streithähne zu trennen.

Haftstrafen,Therapieund
Landesverweisegefordert
DieStaatsanwaltschaft klassier-
tedieTatenals versuchte schwe-
re Körperverletzung und Rauf-
handel. Der Schlag, den A. mit
der Flasche ausgeführt habe,
hätte schwereVerletzungenver-
ursachenkönnen.DassC.«nur»
eine Schnittwunde hinter dem
Ohr davongetragen hat, sei Zu-
fall. Auch die Schläge von B.
gegenC.sKopfhätten zudauer-

haften Schädigungen führen
können. Dies hätten A. und B.
gewusst.

Sie forderte fürA. eineHaft-
strafe von 30 Monaten, 10 da-
von seien zu vollziehen, die üb-
rigen seien bedingt bei einer
Probezeit von zwei Jahren auf-
zuschieben.FürB.belief sichdie
geforderteHaftstrafeauf24Mo-
nate, bedingt aufgeschoben bei
einerProbezeit vonzwei Jahren.
Dazu kommt eine Busse von
1000 Franken. B. sei zu einer
Anti-Aggressionstherapie zu
verpflichten. Ausserdem seien
beide für zehn JahredesLandes
zu verweisen.

Für die Verteidiger von A.
und B. stellten die vorgeworfe-
nenSchlägekeinesfalls einever-
suchte schwere Körperverlet-
zungdar, sonderneineeinfache
Körperverletzung. SolcheSitua-
tionen passierten, wenn hor-
mongesteuerte jungeMänner zu
viel Alkohol getrunken haben,
sagteA.sVerteidiger. SeinMan-

dant stehe dazu, dass er diese
Dummheit begangen hat und
bereue diese. Es habe diesen
Aussetzer gegeben, A. sei aber
keineGefahr für dieÖffentlich-
keit. A. sei bereit, für das Ge-
schehene gerade zu stehen.

«Testosterongesteuertes
Gockelgehabe»
EineHaftstrafeundeinLandes-
verweis seieneine zuharte Stra-
fe.B.sVerteidiger reduziertedie
Beteiligung seines Mandanten
auf wenige Schläge gegen C.
Diese seien nicht härter gewe-
senalsdieSchlägevonC.Dieser
sei in einem Strafbefehl wegen
einfacherKörperverletzungver-
urteilt worden, darum sehe er
nicht ein, warum B. härter be-
straft werden soll.

Der Verteidiger führte zu-
dem ins Feld, dass B. alkoholi-
siert gewesenwar. Einebeding-
te Geldstrafe genüge als Ab-
schreckung.EinLandesverweis
sei für seinen Mandanten – der

wie A. in der Schweiz geboren
und aufgewachsen ist, aber kei-
nen Schweizer Pass hat – nicht
zumutbar.

DieRichterhabendieVideo-
aufnahmen genau angeschaut.
Die jungen Männer hätten ein
«testosterongesteuertes Go-
ckelgehabe» an den Tag gelegt.
Daraus folgte ein typischer
Raufhandel, führte der vorsit-
zendeRichter aus.C. sahals ein-
zigeMöglichkeit, sichmit einem
Befreiungsschlag zu wehren.
Dafür sei er bestraft worden. A,
habe C. ausser Gefecht setzen
wollenundhabe ihmdarumdie
Flasche über den Kopf geschla-
gen.Dabeihabeer eine schwere
Körperverletzung in Kauf ge-
nommen. B. habe in der Folge
gezielte Schläge gegenC.sKopf
ausgeführt. Wenn er getroffen
hätte, wären wohl schwere Ver-
letzungen daraus entstanden.
Daher folgtendieRichterbeider
Einstufung der Delikte der
Staatsanwaltschaft.

Die Richter anerkannten, dass
die jungen Männer nicht nüch-
ternwarenunddass auchC. ein
Verschulden trägt. Sie reduzier-
ten das Strafmass für beide auf
eineHaftstrafe von18Monaten,
bedingt aufgeschoben bei einer
Probezeit von zwei Jahren.

Richter sehenvor
Landesverweisungab
AufdieLandesverweisungensa-
hen dieRichter ab. A. zeige sich
einsichtig, habe stabile familiä-
re Verhältnisse und sei auf der
Suche nachArbeit. Ihmkönnen
sie eine gute Prognose stellen,
sagten dieRichter. Bei B. haben
sie eher Bedenken. Er hat keine
Ausbildung gemacht, träumt
vom grossen Geld und müsse
erst Lehren ausdemVorfall zie-
hen. Die Richter stellen ihn für
die Probezeit unter Bewäh-
rungshilfe und verpflichten ihn
zu einer Therapie.

Sabine Camedda

SVP will eine Grundsatzabstimmung
DieWiler Bevölkerung soll sichmöglichst bald zumGenerationenprojektWilWest äussern können.

Gianni Amstutz

Seit Jahren wird über den Ent-
wicklungsschwerpunkt Wil
West gesprochen. Auf dem Bo-
den der Gemeinden Münch-
wilen und Sirnach sollen auf
rund 10 Hektaren zwischen
2024 und 2035 bis zu 3000
neue Arbeitsplätze geschaffen
werden. Industrie-, Gewerbe-
undDienstleistungsbetriebesol-
len in Wil West einen Standort
finden, anstatt dass die einzel-
nen Gemeinden durch Neuein-
zonungenPlatz für sie schaffen.

Auch die Stadt Wil wird
durchdasProjekt stark tangiert,
sollendoch imRahmenderflan-
kierenden Massnahmen zwei
neueAutobahnanschlüsse, eine
Erschliessungmit demöffentli-
chen Verkehr sowie weitere
Strassenbauprojekte umgesetzt
werden.

MünchwilenundSirnach
konntenbereits abstimmen
Während in den beiden Thur-
gauer GemeindenMünchwilen
und Sirnach das Volk sich in
einer Grundsatzabstimmung
bereits 2016 zu Wil West äus-
sern konnte, an der die Pla-
nungskompetenzandenKanton
Thurgauabgetretenwurde,wur-
de der Souverän in Wil bisher
nicht einbezogen. Das will die
SVPWil nun ändern.

In einem Vorstoss erkundi-
gen sie sich nach der Möglich-
keit, in der Stadt Wil eine oder
mehrereGrundsatzabstimmun-
gen überWilWest durchzufüh-
ren. Fraktionspräsident Benja-
minBüsser sagt: «Bis jetzt konn-
ten die Wilerinnen und Wiler
noch nie Ja oder Nein sagen zu
Wil West oder damit zusam-
menhängenden Projekten.»
Dochesgebedurchausauchkri-
tische Stimmen aus der Bevöl-
kerung, die es ernst zu nehmen
gelte.DieNetzergänzungNord,

welchedenneuenAutobahnan-
schluss inBronschhofenmitder
Stadt verbinden soll, werde ein
erster Stresstest.

Wenn sich die Bevölkerung
nicht zu Wil West äussern kön-
ne, laufe man Gefahr, dass das
ganzeProjekt bei einerVolksab-
stimmung irgendwann gekippt
werde.Besser sei es, dieHaltung
derWilerinnen undWilermög-
lichst frühzeitig abzuholen.Das
gebedemStadtrat aucheinean-
derePerspektive für seineArbeit
am Projekt – sowie eine zusätz-
liche Legitimation. «Ich bin der

Meinung,derStadtratmusswis-
sen, wie er unterwegs ist.» Eine
Grundsatzabstimmung könne
dabei als eine Art Standortbe-
stimmung dienen.

SVPsprichtvoneiner
«einmaligenChance»
Grundsätzlich stehedieSVPWil
dem Projekt sehr positiv gegen-
über, sagt Büsser. «Es ist eine
einmalige Chance für die wirt-
schaftlicheEntwicklungunserer
Region.» Aus Angst vor einem
negativenErgebnisdieBevölke-
rung nicht einzubeziehen, sei

aber keine Option. Ob eine sol-
che Grundsatzabstimmung
überhaupt möglich ist, darüber
gibtesverschiedeneMeinungen.
Die SVPberuft sich aufArtikel 8
inderWilerGemeindeordnung.
Dortheisstes:«ÜberGrundsatz-
fragen, die in den Zuständig-
keitsbereich der Bürgerschaft
fallen, kanndasStadtparlament
eineAbstimmung anordnen.»

Die Frage wird sein, ob das
Gesamtprojekt Wil West oder
zumindest Teile davon «in den
Zuständigkeitsbereich der Bür-
gerschaft» fallen.Erhabe schon

Rückmeldungen erhalten von
Personen, die das bezweifeln,
sagt Benjamin Büsser.

DieSVPmachtaberauchAr-
tikel 35 aus dem kantonalen
Baugesetz geltend. Dieser er-
möglicht eineAbstimmungüber
einen Stadtratsbeschluss, der
den Bau einer Strasse auf Ge-
meindegebiet beinhaltet. Das
Gesetz würde also nicht direkt
Wil West betreffen, jedoch
Strassenbauprojekte wie bei-
spielsweise die Netzergänzung
Nord. Über die Projektteile, an
denendieStadtWil direktbetei-

ligt ist, wird aber wohl ohnehin
abgestimmtwerden.Dies inAb-
hängigkeit von der Höhe der
Kredite. Ab einer Million Fran-
kenuntersteht einGeschäftdem
fakultativen Referendum, ab
sechs Millionen Franken muss
das Volk zwingend über einen
Kredit abstimmen.

Bis dahin dürften aber noch
Jahrevergehen.Deshalb fordert
die SVP nun eine Grundsatzab-
stimmung,umbereits jetztKlar-
heit zu schaffenunddiePlanun-
gen allenfalls anzupassen.

Stadtparlamentgeniesst
Erstinformationsrecht
Auf Anfrage kann der Stadtrat
noch keine Angaben über die
Möglichkeit einer Abstimmung
machen. Dies, weil dem Parla-
ment bei Vorstössen das Erstin-
formationsrecht zusteht. Die
Frage, obderStadtrat gewillt ist,
grundsätzliche Fragen überWil
West andieUrnezubringen,be-
ziehungsweise ob ein solches
Vorgehen überhaupt möglich
ist, kann also zurzeit noch nicht
beantwortet werden.
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«Bis jetzt konnten
dieWilerinnenund
Wilernochnie Ja
oderNein sagenzu
WilWestoder
damit zusammen-
hängenden
Projekten.»

BenjaminBüsser
Fraktionspräsident SVPWil


